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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Ulrich Leiner, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Verena Osgyan, Katharina Schulze, Kerstin Celina, 
Dr. Sepp Dürr, Markus Ganserer, Christine Kamm, 
Dr. Christian Magerl, Jürgen Mistol, Thomas Müt-
ze, Gisela Sengl, Claudia Stamm, Rosi Steinber-
ger, Martin Stümpfig und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Altenpflege in Bayern zukunftssicher machen VI 
Einführung eines ganzheitlichen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs auf Bundesebene beschleunigen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene für die schnelle Einführung und Umsetzung 
eines neuen ganzheitlichen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs einzusetzen, der sowohl körperliche als auch 
kognitive und psychische Beeinträchtigungen umfasst. 
Die für zusätzliche Leistungen benötigten finanziellen 
Mittel werden über eine Ausweitung der Finanzie-
rungsgrundlage und eine Erhöhung der Beitragssätze 
der Pflegeversicherung bereitgestellt. 

 

 

Begründung: 

Der in § 14 SGB XI festgelegte Pflegebedürftigkeits-
begriff umfasst ausschließlich die Bedarfe pflegebe-
dürftiger Menschen in den Bereichen Körperpflege, 
Ernährung, Mobilität und Hauswirtschaft. Dieses enge 
Verständnis von Pflegebedürftigkeit bildet die zeitli-
chen Anforderungen für die Betreuung und Anleitung 
der zunehmenden Zahl demenzkranker Menschen in 
keinster Weise ab. Die Einführung eines neuen, um-
fassenden und ganzheitlichen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs, der den tatsächlichen Hilfe- und Betreuungs-
aufwand pflegebedürftiger Menschen widerspiegelt, 
ist deshalb schon lange überfällig. Die Staatsregie-
rung muss sich im Bundesrat und gegenüber der Bun-
desregierung für die schnelle Einführung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs einsetzen. 

Ein neuer Pflegebegriff muss körperliche, kognitive 
und psychische Beeinträchtigungen umfassen und 
gleich behandeln. Statt der Konzentration auf die Defi-
zite des Menschen, geht es um eine Stärkung vorhan-
dener Fähigkeiten und Ressourcen. Ziel ist ein mög-
lichst selbstbestimmtes und menschenwürdiges Le-
ben und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. 
Ein solcher ganzheitlicher Pflegebegriff muss zur 
Grundlage für die Reform der Pflegeversicherung ge-
macht werden.  

Die entsprechenden Instrumente liegen bereits seit 
Langem vor. Bereits im Jahr 2009 hat eine vom Bun-
desgesundheitsministerium eingesetzte Expertenkom-
mission in einem umfassenden Bericht die Grundla-
gen und Instrumente für einen neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff erarbeitet. Seitdem ist unter zwei verschie-
denen Bundesregierungen nichts passiert. Die politi-
sche Umsetzung der Erkenntnisse lässt noch immer 
auf sich warten. Die neue Bundesregierung muss nun 
schnell die bisher versäumte Umsetzung nachholen 
und die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung 
stellen. Dies erfordert eine Erhöhung des Beitragssat-
zes und eine Ausweitung der Finanzierungsgrundlage 
der Pflegeversicherung.  


